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 Arbeitsstellen an Bundesautobahnen - Regelungen für Nachtbaustellen 

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 17/2009 des BMVBS vom 

08.12.2009, Az. S11/7122.3/4-RSA/1111796 

 

Anlagen 

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 17/2009 

 

 

Mit dem beigefügten Schreiben hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung neue Regelungen für Nachtbaustellen im Vorgriff auf in Überarbei-

tung befindlichen Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) 

bekannt gegeben. 

 

Die in dem BMVBS-Schreiben getroffenen Festlegungen zur Sicherung an Nachtbau-

stellen sind im Bereich der Bundesautobahnen anzuwenden. 

 

Dieses Einführungsschreiben wird in der „Liste der Regelwerke der Straßenbauver-

waltung Baden-Württemberg“ im Internetangebot der Abteilung Landesstelle für Stra-

ßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen eingestellt. 

 

gez. K. Arnold 

 

 

 




















